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Erster Teil

Einführung

A. Gemeinden in ihrer „einzelgemeindlichen Isoliertheit“? 
Forschungsfragen und Erkenntnisinteresse

Gemeinden sind übergriffig: Sie planen, wirtschaften und agieren mit Effekten 
auf andere Gemeinden oder maßen sich fremdgemeindliche Zuständigkeiten und 
Kompetenzen an. Weil Gemeinden eng miteinander räumlich verflochten sind 
und mehr denn je im Wettbewerb um Einwohner, Besucher und Unternehmen 
stehen, ist kaum ein Tun denkbar, dass sich nicht auf ihre Nachbarn auswirkt und 
damit gewissermaßen übergriffig ist. Die Übergriffe von Gemeinden können die 
eigenverantwortliche Aufgabenerledigung von Nachbargemeinden, die Art. 28 
Abs. 2 S. 1 GG ihnen mit der Garantie gemeindlicher Selbstverwaltung verbürgt, 
erschweren oder gar unmöglich machen. Planungsvorhaben der Nachbargemein-
den lassen sich nicht mehr verwirklichen oder verlieren ihre Sinnhaftigkeit, die 
Innenstädte von Nachbargemeinden veröden oder die eigenen Wirtschaftsbetäti-
gungen scheitern am Markt, weil die fremdgemeindliche Konkurrenz attraktiver 
für den Verbraucher ist1. 

Entscheidet sich beispielsweise eine Gemeinde, einen Bebauungsplan aufzustel-
len, beabsichtigt sie umfassend die bodenrechtliche Nutzung für das Gebiet, für das 
er gilt, vorzubereiten und zu leiten. Rechtlich, so heißt es, endeten die Hoheitsbe-
fugnisse der Gemeinden aber an ihren Grenzen, denn die Gemeinde kann nur ihr 
eigenes Gebiet überplanen2. Die faktischen Effekte der Bebauungsplanung über-
steigen jedoch regelmäßig die Gemeindegebietsgrenze: Von den geplanten Vorha-
ben können Immissionen ausgehen oder es kann Kaufkraft aus dem Gebiet einer 
Nachbargemeinde abziehen. Solche Effekte treten überwiegend auf, wenn die pla-

 1 Exemplarisch die Widerstände, die sich in den Nachbargemeinden gegen Auswirkungen 
infolge der Erweiterung des Designer-Outlet Centers Ochtrup erfolgreich formierten (https://
www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/ovg-outlet-ochtrup-100.html, zuletzt aufgerufen am 
05. 11. 2020); dazu die bislang unveröffentlichte Entscheidung des OVG NRW, 10 D 66/18.NE 
(https://www.ovg.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilngen/80_201026/index.php), zuletzt 
aufgerufen am 05. 11. 2020.
 2 E. Pappermann, Das zwischengemeindliche Nachbarrecht – BVerwGE 40, 323, in: JuS 
1973, S. 689 (689 ff.); R. Fingerhut, Die planungsrechtliche Gemeindenachbarklage (§ 2 Abs. 4 
und 5 BBauG), 1976, S. 2; J. Oebbecke, Die verfassungsrechtlich gewährleistete Planungsho-
heit der Gemeinden, in: W. Erbguth u. a. (Hrsg.), Planung, 2000, S. 239 (245); M. Uechtritz, 
Großflächiger Einzelhandel und interkommunales Abstimmungsgebot, in: H. D. Jarass (Hrsg.), 
Interkommunale Abstimmung in der Bauleitplanung, 2003, S. 59 (61).
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nende Gemeinde zum Beispiel große Einzelhandelsbetriebe, neuerdings vermehrt 
auch Windkraftenergieanlagen auf ihrem Gebiet verwirklicht sehen möchte. Die 
planende Gemeinde berücksichtigt häufig nicht ausreichend, dass ihre Planungs-
entscheidungen tatsächlich über ihr Gemeindegebiet hinauswirken – unbewusst 
oder in voller Kenntnis der Folgen für die Nachbargemeinde3. 

Das Gesetzesrecht reagiert auf die streitanfälligen (Inter-)Aktionen von Ge-
meinden. Es versucht Übergriffe von Gemeinden auf die Betätigungsfelder ande-
rer Gemeinden zu verhindern oder jedenfalls die Effekte solcher Übergriffe für 
Nachbargemeinden erträglich zu machen. Einzelne Normen im Gesetzesrecht le-
gen Gemeinden Verpflichtungen auf, geben Nachbargemeinden (gerichtlich durch-
setzbare) Abwehr- und Unterlassungsansprüche oder betrauen andere (staatliche) 
Akteure mit der Lösung, Moderation und Schlichtung der Konflikte.

Das Bauplanungsrecht reagiert zum Beispiel mit § 2 Abs. 1 S. 1 BauGB auf mög-
liche Konflikte und schreibt vor, dass der Bebauungsplan materiell mit den nach-
bargemeindlichen Planungen abgestimmt sein muss. Auf den ersten Blick durch-
aus ähnlich reagiert das Recht bei gemeindlichen wirtschaftlichen Betätigungen, 
die sich auf benachbarte Gemeinden auswirken oder gar außerhalb des eigenen 
Territoriums auf dem Gebiet anderer Gemeinden erfolgen4. Das Ausmaß solcher 
wirtschaftlichen Betätigungen hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen 
und belastet daher womöglich heute mehr als früher das Verhältnis von Gemein-
den zueinander5. So kann eine Gemeinde eine Leistung außerhalb ihres eigenen 
Gebiets ausschließlich oder vorrangig an gebietsfremde Einwohner adressieren. 
Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen macht die Betätigung der Gemeinde 
„außerhalb des Gemeindegebiets“ von der Wahrung „berechtigter Interessen der 
betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften“ abhängig, vgl. § 107 Abs. 3 S. 1, 
Abs. 4 S. 1, § 107a Abs. 3 S. 1 GO NRW. Sparkassen als Bankunternehmen der Ge-
meinden waren lange Zeit darum bemüht, Kunden möglichst überall und jederzeit 
etwa das Abheben von Bargeld zu ermöglichen. Sie drängten daher darauf, ein 

 3 Zum Bauplanungsrecht Fingerhut, Gemeindenachbarklage (Fn. 2), S. 2; W. Brohm, Ge-
meindliche Selbstverwaltung und staatliche Raumplanung, in: DÖV 1989, S. 429 (430); C. Hug, 
Gemeindenachbarklagen im öffentlichen Baurecht, 2008, S. 25 f.; H. Schoen, Interkommunale 
Abstimmung in der Bauleitplanung, 2010, S. 1 f. 
 4 Monographisch die Kommunalwirtschaft außerhalb des eigenen Gemeindegebiets der 
wirtschaftenden Gemeinde behandeln stellvertretend zur räumlichen Grenze (energie-)wirt-
schaftlicher Betätigung O. Schaefer, Energiewirtschaftliche Betätigung der Kommunen, 1999, 
S. 40 ff.; zum Örtlichkeitsprinzip und dem räumlichen Wirkungskreis kommunaler Unterneh-
men C. Scheps, Das Örtlichkeitsprinzip im kommunalen Wirtschaftsrecht, 2006; K. Eisenblät-
ter, Die extraterritoriale Kommunalwirtschaft, 2007, speziell zu den verfassungsrechtlichen 
Grundlagen, ebd., S. 61 ff. 
 5 H. Bardt / W. Fuest, Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, in: IW-Trends – Vier-
teljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung, 2007, S. 19 (19 ff.); zur Digitalisierung 
als Treiber (neuer) zwischengemeindlicher Konfliktlagen mit zahlreichen aktuellen Beispielen 
aus der E-Mobilität und der Energieversorgung J. Oebbecke, Die kommunalen Versorgungs- 
und Verkehrsbetriebe im Kommunalwirtschaftsrecht, in: der gemeindehaushalt 2019, S. 217 
(217, 222 ff.).
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möglichst breites Standortnetz zu unterhalten und es fortwährend auszudehnen6. 
Im Sparkassen(organisations)recht ist das Eröffnen einer Zweigstelle außerhalb 
des Trägergebiets der Sparkasse nach dem sparkassengesetzlichen Regionalprinzip  
nur eingeschränkt zulässig7. Weitere Beispiele für Konflikte zwischen Gemeinden 
ließen sich rasch auffinden: Die Planung eines (gemeindlichen) Schulträgers, mit 
der eine Schule errichtet oder erweitert werden soll, kann den Bestand der nachbar-
gemeindlichen Schule gefährden. Das Schulrecht in Nordrhein-Westfalen sieht in 
§ 80 Abs. 2 S. 2 SchulG NRW daher vor, dass Gemeinden die Schul(entwicklungs)-
planung nur in gegenseitiger Zusammenarbeit und in gegenseitiger Rücksicht-
nahme auf die Nachbargemeinden betreiben dürfen8. Gemeindliches Handeln auf 
dem Gebiet des öffentlichen Personennahverkehrs birgt ähnliches Konfliktpoten-
tial: Sind Gemeinden Aufgabenträger, können sie in Konflikt mit anderen (ge-
meindlichen) Aufgabenträgern geraten, wenn sie Nahverkehrsplanung betreiben, 
um den (eigenen) öffentlichen Personennahverkehr zu sichern und zu verbessern. 
Nach § 9 Abs. 3 ÖPNVG NRW haben sich benachbarte Kreise und kreisfreie Städte 
bei der Aufstellung des Nahverkehrsplans abzustimmen9. 

Zentrales Anliegen der Arbeit ist es, am Beispiel des Bauplanungs-, Gemein-
dewirtschafts- sowie Sparkassenrechts aufzuzeigen, ob und wie die Bewältigung 
von Konflikten zwischen Gemeinden durch Recht erfolgt und gelingen kann. Die 
Regelungen in unterschiedlichen Gesetzen geben den Gemeinden Instrumente an 
die Hand, die sie nutzen können, um sich in einer bestimmten Weise zu betätigen. 
Das (Gesetzes-)Recht erkennt in einigen Fällen zugleich, dass Konflikte zwischen 
Gemeinden wegen der möglichen Effekte ihres Tuns entstehen können, wenn Ge-
meinden die Möglichkeiten ausnutzen, die ihnen das Gesetz eröffnet und sie pla-
nen, wirtschaften oder Sparkassen betreiben.

Die Untersuchung soll erstens beantworten, welche gesetzlichen Konflikt-
lösungsinstrumente im Einzelnen bestehen und ob sie es erlauben, sie zu einem 
objektiv-rechtlichen und / oder subjektiv-rechtlichen Instrument zwischengemeind-

 6 Um die Eröffnung einer Zweigstelle durch eine Kreissparkasse in einer kreisfreien Stadt, 
in dem die Kreissparkasse ihren Sitz hatte, ging es z. B. in der Entscheidung des HessVGH, 
Urt. v. 23. 03. 1966 – OS II 6/63, ESVGH 16, 151 (152). In der Entscheidung beschäftigte sich 
das Gericht mit der Zulässigkeit der Errichtung von Zweigstellen durch die Sparkasse einer 
kreisangehörigen Gemeinde in dem Gebiet ihrer satzungsmäßig von ihr versorgten Nachbar-
gemeinde; das VG Arnsberg, Urt. v. 20. 07. 1966 – 2 K 73/65, zitiert nach R. Hofmann-Theinert 
(Hrsg.), Rechtsprechung zum Sparkassenrecht, Fünfte Folge, 2011, S. 4; zur Zweigstellener-
öffnung durch eine freie, als ein privatrechtlicher Verein organisierte Sparkasse HessVGH, 
Urt. v. 13. 07. 1989 – 6 UE 2124/85, juris Rn. 24 ff.; einen Problemaufriss bietet D. Kolm, Das 
sparkassenrechtliche Regionalprinzip, 2011, S. 19 ff.
 7 Stellvertretend K.  Stern / M.  Nierhaus, Das Regionalprinzip im öffentlich-rechtlichen 
Sparkassenwesen, 1991; K. Stern, Das sparkassenrechtliche Regionalprinzip, 2014.
 8 Stellvertretend OVG NRW, Beschl. v. 19. 08. 2014 – 1 B 909/14, BeckRS 2014, 56608.
 9 J. Werner u. a., in: dens. (Hrsg.), Praxis der Kommunalverwaltung Nordrhein-Westfalen. 
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen, D-2 (Mai 2016), 
Anm. 3.


